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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.07.1976

Norm

AngG §2 Abs1 Z8

AngG §3

Rechtssatz

Nach der Systematik des AngG bezieht sich der Gegensatz zwischen "privaten" und "ö entlichen" Heilanstalten und

P egeanstalten ausschließlich auf die Person des Arbeitgebers; der verwaltungsrechtlichen, auf die Verleihung des

Ö entlichkeitsrechtes gegründeten Unterscheidung zwischen "ö entlichen" und "privaten" Krankenanstalten kann im

Bereich des Arbeitsvertragsrechtes umso weniger Bedeutung beigemessen werden, als eine unterschiedliche

Behandlung von Dienstnehmern in Heilanstalten und P egeanstalten nach dem Kriterium, ob der betre enden Anstalt

im Einzelfall das Öffentlichkeitsrecht verliehen worden ist oder nicht, jeder sachlichen Begründung entbehren würde.
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